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170  Allgemeines 
 
(1) Der Staatsanwalt, der die Anklage oder die Antragsschrift verfasst hat oder der an der 
Hauptverhandlung gegen den Verurteilten teilgenommen hat, soll in der Regel in dem von dem Verurteilten 
beantragten Wiederaufnahmeverfahren nicht mitwirken.

(2) Der Generalstaatsanwalt beim Oberlandesgericht soll im Wiederaufnahmeverfahren von seiner Befugnis 
gemäß § 145 Absatz 1 GVG, die Amtsverrichtungen der Staatsanwaltschaft selbst zu übernehmen oder mit 
ihrer Wahrnehmung einen anderen als den zunächst zuständigen Beamten (§§ 140a, 143 GVG) zu 
beauftragen, nur in besonders begründeten Ausnahmefällen Gebrauch machen.


